
 

 

 
 

Regierungsratsbeschluss vom 25. Januar 2016  

 
 Nr. 2016/115  

Änderung des Gesamtarbeitsvertrages (GAV) im Jahr 2015 
Feststellung über das Zustandekommen der 32. Änderung: Kleiderentschädigung 
Staatschauffeure 
  

1. Ausgangslage 

Die Gesamtarbeitsvertragskommission hat sich auf die Änderung der Normativen Bestimmun-
gen, Besonderer Teil: VII. Einzelregelungen Verwaltung (NB BT Verwaltung) geeinigt. Der Regie-
rungsrat hat am 19. Oktober 2015 (RRB Nr. 2015/1636) der Änderung des GAV zugestimmt. Zur 
Umsetzung dieser Änderung ist die Zustimmung der vertragsschliessenden Personalverbände er-
forderlich. 

2. Zustimmung der Personalverbände 

Die fünf vertragsschliessenden Personalverbände haben das verbandsinterne Zustimmungsver-
fahren durchgeführt und der Änderung zugestimmt. 

3. Beschluss 

Siehe nächste Seite 
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Änderung des Gesamtarbeitsvertrages; Feststellung über das 
Zustandekommen der 32. Änderung 

RRB Nr. 2016/115 vom 25. Januar 2016 

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn  

stellt fest, dass die von der GAVKO an der Sitzung vom 10. September 2015 beschlossene Ände-
rung des Gesamtarbeitsvertrages  

zustande gekommen ist: 

I. 

Der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) vom 25. Oktober 20041) wird wie folgt geändert: 

§ 330 Absatz 1 Buchstabe e wird angefügt: 
e) die Staatschauffeure haben Anspruch auf eine jährliche Kleiderentschädigung im Umfang von 
4.80 Franken pro Arbeitstag. 

II. 

Die Änderung tritt am 1. November 2015 in Kraft. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Personalamt (3) 
Departemente 
Staatskanzlei 
GAVKO (14, Versand durch Personalamt) 
Personalverbände (5, Versand durch Personalamt) 
Amtsblatt 
GS, BGS 

 _______________  

1) BGS 126.3. 
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